	Checkliste: Diese Regelungen sollten zum Datenschutz festgehalten werden 

	1. Im Rahmen des BEM werden Daten zu dem Zweck erhoben, Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Wiedereingliederung zu entwickeln. 
	

	2. Welche Daten erhoben werden, hängt von der jeweiligen Besonderheit des Falles, des Unternehmens und der Situation des Mitarbeiters ab. Grundsätzlich können die eigens aufgeführten Daten (z. B. in einem Datenblatt) erhoben werden.
	

	3. Nur autorisierte Personen können Daten auch der Personalakte entnehmen. Die Personalakte selbst wird aber nicht im BEM-Verfahren verwendet. Vielmehr wird für den Mitarbeiter eine BEM-Akte angelegt.  
	

	4. Die am BEM Beteiligten verwenden Informationen des Mitarbeiters, die er seinem Ansprechpartner mitteilt und die er durch vorherige schriftliche Zustimmung zur Weitergabe an Dritte (Arbeitgeber, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung) freigibt.
	

	5. Auf personenbezogene Daten, die nicht dem Datenblatt, der Personalakte oder der BEM-Akte entnommen werden können, dürfen die Beteiligten (Arbeitgeber, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung) nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Mitarbeiters zugreifen.
	

	6. Daten, die Veränderungen in der Leistung und die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters, Fehlbeanspruchungen oder Gesundheitsgefahren betreffen, können dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. 
	

	7. Ärztliche Diagnosen und Daten zur Gesundheitsprognose kann der betreffende Beschäftigte mit dem Betriebsarzt erörtern. Dieser darf die gewonnenen Informationen nicht ohne Einverständnis des Mitarbeiters an andere am BEM Beteiligte weiterleiten. Betriebliche Ursachen und betriebliche Auswirkungen der Erkrankungen darf der Betriebsarzt weitergeben. Der Betriebsarzt übernimmt es, die medizinischen Erkenntnisse und ihre möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsplatz den Teilnehmern des BEM zu erläutern. 
	

	8. Die Entscheidung über die Mitteilung von Details der Krankheit bleibt dem Betroffenen überlassen. Das BEM kann nur dann Erfolg haben, wenn die Beteiligten über alle derzeitigen oder dauerhaften Einschränkungen, die aufgrund der Erkrankung am Arbeitsplatz bestehen, informiert werden. 
	

	9. Während des gesamten BEM-Prozesses sind Datenschutz und Schweigepflicht zu beachten. Die Erhebung und Verwendung der Daten für das BEM sollten durch den Datenschutzbeauftragten geprüft werden. 
	



